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Rede zur Einbringung des Haushaltsplanentwurfs 2022 

 

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, 

sehr geehrte Damen und Herren des Rates, 

ich werde zunächst einen Überblick über prägende Elemente und Eck-
punkte des Haushaltsjahres 2022, die Ziele, die wesentlichen Veränderun-
gen gegenüber dem Vorjahr geben.  

 Der Haushaltsplanentwurf 2022 ist - wie auch schon sein Vorgänger 
2021 - geprägt von unmittelbaren und mittelbaren Belastungen aus 
der COVID-19-Pandemie, die aus Steuerausfällen und anderen Er-
tragsausfällen resultieren und sich in erheblichem Umfang auf den 
städtischen Haushalt auswirken. Sie werden das Haushaltsgesche-
hen noch über Jahre hinweg stark beeinflussen, auch wenn sich 
durch steigende Erträge in der Zukunft die Liquidität wieder verbes-
sert. 

 Der Haushalt ist ausgeglichen, allerdings kann der Ausgleich nur 
durch die Veranschlagung einer Bilanzierungshilfe und unter Inan-
spruchnahme der Ausgleichsrücklage erreicht werden. 

 Trotz pandemiebedingt eingebrochener Erträge sind weiter auf ho-
hem Niveau Investitionen in den Erhalt und den Ausbau der städti-
schen Infrastruktur geplant. 

 Zur Finanzierung des bereits jetzt veranschlagten Investitionsvolu-
mens müssen (von Förderkrediten abgesehen) wieder externe In-
vestitionskredite aufgenommen werden. Planmäßig wird der Schul-
denstand (Investitions- und Liquiditätskredite) im laufenden Jahr 
2022 auf über 1 Mrd. Euro ansteigen. 

 Im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung 2022 wurde ein Verbesse-
rungsvolumen von rund 104 Millionen Euro berücksichtigt. Diese An-
strengungen sind erste Schritte, um bis 2025 wieder zu einem 
strukturell ausgeglichenen Haushalt zurückzukehren. 

Neben den finanziellen Auswirkungen in den kommunalen Haushalten 
durch die COVID-19-Pandemie ereignete sich Mitte Juli 2021 eine Natur-
katastrophe, deren monetäre Folgen noch nicht abschließend zu beziffern 
sind und erst im Veränderungsverzeichnis berücksichtigt werden können. 
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Auf Seiten der städtischen Tochtergesellschaften ergeben sich aufgrund 
der COVID-19-Pandemie erhebliche finanzielle Auswirkungen mit direkten 
und indirekten Folgen für den städtischen Haushalt. Unmittelbar wirkt sich 
das Ausbleiben der Ausschüttungen der Messe Düsseldorf GmbH aus. Er-
höhte Zuschussbedarfe der Rheinbahn AG und ausbleibende Ausschüttun-
gen der Flughafen Düsseldorf GmbH zehren die Mittel der Holding der Lan-
deshauptstadt Düsseldorf GmbH auf und führen mittelbar dazu, dass die 
Holding voraussichtlich ab 2023 Zuschüsse der Landeshauptstadt Düssel-
dorf von bis zu 149,4 Millionen Euro jährlich benötigt.  

Ausgehend von der vom Rat beschlossenen mittelfristigen Ergebnispla-
nung des Haushaltes 2021 hätte sich für das Haushaltsjahr 2022 ein Fehl-
betrag in Höhe von 174,0 Millionen Euro ergeben. Im Rahmen des Aufstel-
lungsverfahrens des Haushaltsplanentwurfs 2022 zeichneten sich jedoch 
neben den beschriebenen Risiken aus der COVID-19-Pandemie weitere Ri-
siken und Mehrbedarfe ab (wie zum Beispiel die Auswirkungen aus der 
2021 anstehenden Besoldungserhöhung). Bis zum Haushaltsjahr 2025 soll 
wieder ein strukturell ausgeglichener Haushalt erreicht werden. Um dieses 
Ziel zu erreichen, fanden zunächst im Rahmen der Aufstellung des Haus-
haltsplanentwurfs die Diskussionen auf Fachamts- und Dezernatsebene 
statt. Ergänzend hierzu wurden pauschale Aufwandsreduzierungen in allen 
Haushaushaltsjahren berücksichtigt, um das angestrebte Verbesserungs-
volumen von rund 104 Millionen Euro jährlich zu erreichen. Der Saldo des 
Gesamtergebnisplans 2022 beläuft sich auf -70,4 Millionen Euro. Dieses 
Jahresergebnis kann in 2022 letztlich nur unter Einbeziehung des außeror-
dentlichen Ertrags in Höhe von 198,5 Millionen Euro aufgrund der Rege-
lung des NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz erreicht werden. Durch eine 
Entnahme aus der Ausgleichsrücklage in Höhe des negativen Jahresergeb-
nisses von 70,4 Millionen Euro wird letztlich in 2022 ein fiktiv ausgegliche-
ner Haushalt erzielt. 

Gemäß NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz ist bei der Aufstellung der Haus-
haltssatzung auch für 2022 die infolge der COVID-19-Pandemie zu prog-
nostizierende Haushaltsbelastung zu isolieren. Diese Bilanzierungshilfe 
wird aktuellen Prognosen nach bis 2024 auf rund 1 Milliarde Euro 
anwachsen.  
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Meine Damen und Herren, 

ich weise ausdrücklich darauf hin, dass die Bilanzierungshilfe nicht die 
dringend benötigte finanzielle Unterstützung der Städte und Gemeinden 
ersetzt. Weitere Hilfen von Bund und Land sind vor dem Hintergrund der 
Milliarden-Hilfsprogramme nach der Flutkatastrophe nicht wahrscheinlich, 
jedoch unerlässlich! 

Zum ersten Mal seit 2013 wächst das Haushaltsvolumen nicht. 

Konkret weist der Gesamtergebnisplan in 2022 - ohne die internen Leis-
tungsverrechnungen - Erträge von 3,123 Milliarden Euro und Aufwendun-
gen von 3,193 Milliarden Euro auf. 

Der Saldo des Gesamtergebnisplans 2022 ist negativ und beläuft 
sich auf -70,4 Millionen Euro. Durch eine Entnahme aus der Aus-
gleichsrücklage in gleicher Höhe und unter Einbeziehung des au-
ßerordentlichen Ertrags aufgrund der Regelungen des NKF-COVID-
19-Isolierungsgesetzes kann für das Haushaltsjahr 2022 ein fiktiv 
ausgeglichener Haushalt vorgelegt werden.  

Dieses Ergebnis überdeckt, dass uns die wirtschaftlichen Folgen 
der COVID-19-Pandemie voll getroffen haben und zu Ertragsaus-
fällen vor allem bei der Gewerbesteuer und noch erheblicher bei 
der Liquidität in nie dagewesenem Maße führen werden. 

 

Meine Damen und Herren, 

im Gesamtfinanzplan verbessert sich der Saldo aus der laufenden Ver-
waltungstätigkeit im Vergleich zum Haushaltsplan 2021 von -357,5 Millio-
nen Euro um 135,7 Millionen Euro auf -221,8 Millionen Euro, der Saldo der 
Investitionstätigkeit verbessert sich von -245,8 Millionen Euro um 160,9 
Millionen Euro auf -84,9 Millionen Euro. 

Die Salden der Investitionstätigkeiten in der Mittelfristplanung werden sich 
durch erforderliche Neuveranschlagungen und vor allem durch beabsich-
tigte, aber noch nicht veranschlagte Maßnahmen sukzessive erhöhen. 

Der veranschlagte Gesamtbetrag aller Einzahlungen sinkt im Vergleich 
zum Vorjahr um 66,7 Millionen Euro auf 3,4 Milliarden Euro, das sind 
1,9 %. Der Gesamtbetrag aller Auszahlungen im Finanzplan sinkt eben-
falls um 215,3 Millionen Euro (5,9%). 
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Trotz COVID-19-Pandemie ist weiter ein ambitioniertes Investiti-
onsprogramm vorgesehen. 

Gegenüber der Finanzplanung 2021 für 2022 steigen die Auszahlungen 
aus Investitionstätigkeit (von 280,5 Millionen Euro) um 18,1 Millionen 
Euro auf 298,6 Millionen Euro. Den Auszahlungen stehen Einzahlungen 
aus Investitionstätigkeit in Höhe von 213,7 Millionen Euro gegenüber.  

Betrachtet man den Zeitraum von 2015 bis 2022, so beträgt die 
Summe der Investitionsauszahlungen 2,424 Milliarden Euro. 

Investitionsschwerpunkte des Jahres 2022 sind neben Bau, Kauf und Aus-
stattung von Schulen (107,6 Millionen Euro inklusive schulorganisatori-
schen Maßnahmen und e-School) und dem 1. und 2. Bauabschnitt der 
U 81 (44,5 Millionen Euro) auch wertverbessernde Maßnahmen und Neu-
bau an KiTas und Zuwendungen für den Bau von Kindertageseinrichtun-
gen freier Träger (27,7 Millionen Euro) sowie ÖPNV-Maßnahmen (17,6 Mil-
lionen Euro). Für die Beschaffung von Fahrzeugen für den Rettungsdienst 
und die Feuerwehr sind 12,4 Millionen Euro im Planentwurf enthalten. 

Für die Jahre 2022 bis 2025 sind insgesamt in der mittelfristigen Investiti-
onsplanung investive Auszahlungen von rund 704,7 Millionen Euro und in-
vestive Einzahlungen von 743,5 Millionen Euro vorgesehen. 

 

Meine Damen und Herren, 

die Steuern und ähnliche Abgaben sind mit 53,9 % der Erträge die Haupt-
finanzierungsquelle des städtischen Haushalts. Die Steuerschätzung aus 
Mai 2021 weist gegenüber der Steuerschätzung aus November 2020 an 
verschiedenen Stellen Änderungen auf, die sich jedoch im Ergebnis weit-
gehend kompensieren. In der Gesamtschau sind im Vergleich zur generel-
len Dynamik bei der Steuerentwicklung wenig Änderungen bei den Erwar-
tungen festzustellen.  

Es ist nachdrücklich darauf hinzuweisen, dass auch der von der AG 
Steuerschätzung prognostizierte deutliche Anstieg der Steuerein-
nahmen im Jahr 2021 nicht ansatzweise dazu ausreicht, um das 
Steueraufkommen des Jahres 2019 für die Planjahre 2022 bis 
2025 wieder zu erreichen. 
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Die Planung im Bereich der kommunalen Steuereinnahmen wird dadurch 
erschwert, dass die Zusammenhänge zwischen wirtschaftlicher Entwick-
lung und Entwicklung der Steuereinnahmen vereinzelt gestört sind bzw. 
nach anderen Mustern verlaufen als bisher üblich. Dies betrifft insbeson-
dere die gewinnabhängigen Steuern, wie zum Beispiel die Gewerbesteuer. 
So ist die zeitliche Zuordnung des erwarteten Steueraufkommens auf die 
einzelnen Jahre im Zeitraum 2021 bis 2022 von Unsicherheiten geprägt. 
Dies wurde auch in der Steuerschätzung im Mai 2021 berücksichtigt. Die 
Schätzung der Steuereinnahmen in den Jahren 2023 bis 2025 erweist sich 
laut den Steuerschätzern als relativ problemlos. Grundsätzlich gehen die 
Experten im Arbeitskreis Steuerschätzung davon aus, dass mit dem Jahr 
2023 die COVID-19-Pandemie aus steuerlicher Sicht mit Blick auf die Ver-
lustvorträge sowie veranlagungstechnisch weitestgehend abgeschlossen 
sein wird. Es wird also unterstellt, dass ab dem Jahr 2023 die Unterneh-
mens- und Vermögenseinkommen das Niveau vor der COVID-19-Pande-
mie erreichen wird. Für die Einkommen- und Umsatzsteueranteile der 
Kommunen gilt Entsprechendes. 

Insbesondere mit Blick auf die gewinnabhängigen Steuern wurde im Ar-
beitskreis ausführlich die Frage behandelt, wie sich die Steuerzahlungen 
der Unternehmen in den kommenden beiden Jahren entwickeln. Hierbei 
sind insbesondere Fragen des möglichen Aufbaus von Verlustvor-
trägen sowie die Systematik der Anpassung von Vorauszahlungen 
zu erörtern gewesen. Der gemeinsame Kontext von Körperschaftsteuer, 
veranlagter Einkommensteuer sowie Gewerbesteuer und die zweigeteilte 
wirtschaftliche Entwicklung wurden hierbei beachtet. Insbesondere die 
verarbeitende Industrie oder das Bauhauptgewerbe sind mittlerweile kaum 
noch von COVID-19 betroffen und in einem starken Aufschwung, während 
es weiterhin Branchen mit deutlichen pandemiebedingten Einschränkun-
gen gibt. Die Entwicklung des BIP ist vorrangig von der Entwicklung der 
weiterhin von der COVID-19-Pandemie-betroffenen Branchen abhängig 
und somit direkt durch die politisch zu fixierenden Maßnahmen zur Pande-
miebekämpfung bestimmt. 

Bei der Ermittlung der Planwerte des Gewerbesteueraufkommens 2022 
ff. wurden für das Haushaltsjahr 2022 die Daten und Steigerungsraten der 
Steuerschätzung im Mai 2021 genutzt. Als Basis wird von erwarteten Ein-
zahlungen in Höhe von rd. 821,5 Millionen Euro im Jahr 2021 ausgegan-
gen. Die Steigerungsrate für das Planungsjahr 2022 wurde aufgrund der 
Steuerschätzung aus dem Mai 2021 auf 4,2 % gesetzt.  
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Ab dem Planungsjahr 2023 wurden, wie bereits in der Vergangenheit üb-
lich, ortspezifische Besonderheiten (Risikoabschläge) bei den tatsächlich 
verwendeten Steigerungsraten berücksichtigt, da der Arbeitskreis Steuer-
schätzung von einer Normalisierung der Steuereinnahmen ab 2023 aus-
geht. 

Der Hebesatz der Gewerbesteuer bleibt im gesamten Planungs-
zeitraum unverändert bei 440 von Hundert Punkten. 

Auch die Hebesätze bei der Grundsteuer bleiben im Vergleich zum 
Vorjahr unverändert bestehen (Grundsteuer A: 156 von hundert 
Punkten / Grundsteuer B: 440 von hundert Punkten). 

Für 2022 sind 149,6 Millionen Euro Aufkommen an Grundsteuern veran-
schlagt.  

Die Gesetzespakete zur Reform der Grundsteuer wurden Ende 2019 
verabschiedet. Die Landesregierung von Nordrhein-Westfalen hat sich An-
fang Mai 2021 zur Umsetzung des Bundesmodells entschieden und nicht 
von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, ein eigenes Grundsteuermodell zu 
entwickeln. Dies hat zur Folge, dass sämtliche wirtschaftliche Einheiten 
zum 01. Januar 2022 von den Finanzämtern in Zusammenarbeit mit un-
terschiedlichen Ämtern der Landeshauptstadt Düsseldorf neu bewertet 
werden müssen. Die Neufestsetzung der Grundsteuer nach dem neuen 
Modell erfolgt zum 01. Januar 2025.  

In 2022 sind Finanzerträge in Höhe von insgesamt 17,3 Millionen Euro 
geplant. Hiervon entfallen auf Ausschüttungen der verbundenen Unterneh-
men inklusive des Stadtentwässerungsbetriebs 7,6 Millionen Euro, auf 
Zinserträge 0,6 Millionen Euro und auf die sonstigen Finanzerträge 9,1 Mil-
lionen Euro. Bei den sonstigen Finanzerträgen handelt es sich im Wesentli-
chen um die Ausschüttung der Stadtsparkasse Düsseldorf mit 9,0 Millio-
nen Euro brutto für das Geschäftsjahr 2021. 

Die Summe der Ausschüttungen war bereits in 2021 aufgrund des massi-
ven, COVID-19-bedingten Einbruchs der Erlöse der Tochtergesellschaften 
deutlich reduziert. Zum Beispiel kann die Messe Düsseldorf GmbH derzeit 
keine Ausschüttung leisten. 

Hinzu kommen besondere Auswirkungen auf die Holding der Landeshaupt-
stadt Düsseldorf GmbH, die bislang - ergänzt durch eigene Mittel - die 
Leistungen der Rheinbahn AG und der Bädergesellschaft Düsseldorf mbH 
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mit den Ausschüttungen der Stadtwerke Düsseldorf AG sowie der Flugha-
fen Düsseldorf GmbH finanzieren konnte. Durch den Wegfall der Ausschüt-
tungen der Flughafen Düsseldorf GmbH, verstärkt durch höhere Zuschuss-
bedarfe der Rheinbahn AG, ist an dieser Stelle ein Ungleichgewicht ent-
standen, das wiederum zu einem Zuschussbedarf der Holding gegenüber 
der Landeshauptstadt Düsseldorf führen wird. 

Die größte Aufwandsposition im städtischen Haushalt sind auch im 
Haushaltsplanentwurf 2022 die Transferaufwendungen. 

Sie stellen mit rund 1,2 Milliarden Euro 38,1 % der Gesamtaufwendungen 
dar. Die Erhöhung des Ansatzes bei den Tageseinrichtungen ist insbeson-
dere auf den nachfrageorientierten weiteren Ausbau der KiTa-Plätze zu-
rückzuführen. 

In den Transferaufwendungen enthalten sind Zuweisungen und Zuschüsse 
an städtische Beteiligungsunternehmen (ohne die direkten Zuschüsse aus 
der Holding der Landeshauptstadt Düsseldorf an die Rheinbahn zu 95 % 
und der Bädergesellschaft) in Höhe von insgesamt 93,9 Millionen Euro. 
Der Schwerpunkt liegt mit 54,1 Millionen Euro bei Gesellschaften mit kul-
turellen Aufgaben. 

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen stellen mit einem Volu-
men in Höhe von zusammen 802,5 Millionen Euro nach den Transferauf-
wendungen die zweitgrößte Aufwandsart im Ergebnisplan dar und tragen 
mit 25,1% zu den Gesamtaufwendungen bei. Sie erhöhen sich damit im 
Vergleich zur Vorjahresplanung für 2022 um 17,6 Millionen Euro. 

Der Stellenplan ist weiterhin ausfinanziert. 

Seit 2021 wird zu Gunsten der Ausfinanzierung der Sollstruktur des Stel-
lenplans auf die ehemalige Kompensationsvorgabe verzichtet.  

Der um 17,6 Millionen höhere Planansatz 2022 beinhaltet im Wesentlichen 
eine Neuberechnung der Ausfinanzierung der Sollstruktur des Stellenplans 
und die Anwendung evaluierter Berechnungsparameter sowie die erwarte-
ten Auswirkungen des Stellenplans 2022 (9,5 Millionen Euro). Weitere An-
passungen finden Eingang in das erste Veränderungsverzeichnis. 

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen belaufen sich auf 
643,2 Millionen Euro davon 89,1 Millionen Euro in der Abfallwirtschaft, 
26,8 Millionen Euro für Sanierungen im Rahmen des Masterplans Schulen, 
26,2 Millionen Euro im Bereich Straßenreinigung und Winterdienst, 
15,6 Millionen Euro für die Entwässerung und Reinigung der Straßen als 
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Infrastrukturvermögen, 50,2 Millionen Euro im Bereich OGATA, 31,6 Milli-
onen Euro in der Informations- und Kommunikationstechnologie.  

Das in den oben genannten Positionen enthaltene Volumen des „Master-
plans Schulen“ beläuft sich inkl. Lehr- und Unterrichtsmittel im Haushalts-
jahr 2022 auf 31,8 Millionen Euro. 

Für das klimapolitische Ziel „Klimaneutral 2035: Düsseldorf wird 
Klima-Hauptstadt“ wurden mit Ratsbeschluss vom 04.02.2021 ab 
2021 jährlich - also auch in 2022 - 60,0 Millionen Euro veran-
schlagt, die je nach Maßnahme sowohl konsumtiv als auch investiv 
verwendet werden können. 

Entwicklung der Ausgleichsrücklage 

Die Ausgleichsrücklage ist in der Bilanz zusätzlich zur allgemeinen Rück-
lage als gesonderter Posten des Eigenkapitals angesetzt. Durch eine Ent-
nahme aus der Ausgleichsrücklage können negative Jahresergebnisse fik-
tiv ausgeglichen werden. Die Ausgleichsrücklage mit einem Anfangsbe-
stand zur Eröffnungsbilanz 2009 in Höhe von 570,1 Millionen Euro wurde 
bis 2017 verzehrt.  

Seit 2017 wurde die Ausgleichsrücklage schrittweise wieder aufgefüllt. In 
der Mittelfristplanung ist wiederholt ein vollständiger Verzehr der Aus-
gleichsrücklage absehbar und in der Planung dargestellt. 

Wie zu Beginn schon dargestellt muss die Bilanzierungshilfe ab dem Jahr 
2025 abgeschrieben werden und belastet so die späteren Jahre. Im Jahr 
2024 steht der Kommune aber das einmalig auszuübende Wahlrecht zu, 
für die Aufstellung der Haushaltssatzung 2025, die Bilanzierungshilfe ganz 
oder in Anteilen gegen das Eigenkapital, die allgemeine Rücklage auszubu-
chen. Der Bestand des Eigenkapitals wird nach der mittelfristigen Finanz-
planung 2024 rund 7,5 Milliarden Euro betragen. Eine Ausbuchung ist 
- nach meiner Sicht - bei der Höhe des prognostizierten Eigenkapitals in 
2025 möglich. Langjährige Belastungen des Ergebnishaushaltes durch die 
Abschreibung in zweistelliger Millionenhöhe könnten so vermieden wer-
den. Mit der Entscheidung über das Verfahren wird der Rat noch befasst. 
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Kredite für Investitionen und Schuldenstand 

Für das Haushaltsjahr 2022 sind Kreditaufnahmen von 262,4 Millionen 
Euro sowie Tilgungen von 184,1 Millionen Euro vorgesehen. Der Schulden-
stand per 31.12.2022 wird sich somit auf voraussichtlich 431,1 Millionen 
Euro belaufen. Die Notwendigkeit von zusätzlichen Investitionskrediten 
steigt mit den nicht gedeckten Investitionsauszahlungen in den kommen-
den Haushaltsjahren. Diese Kredite tragen zur Erhöhung des Schulden-
standes bei.  

Kredite zur Liquiditätssicherung und Schuldenstand 

Die Liquiditätskredite könnten im Jahr 2022 auf 589,9 Millionen Euro an-
wachsen. Hier besteht jedoch eine unmittelbare Abhängigkeit zu den Ein-
zahlungen im weiteren Verlauf des Jahres 2021. Verbesserungen sind 
möglich. 

Die Landeshauptstadt Düsseldorf kann weitere Kredite zur Liquiditätssi-
cherung aufnehmen. Zu diesem Zweck wurde in der Haushaltssatzung 
eine Kreditermächtigung - wie im Vorjahr - mit einem Höchstbetrag von 
1 Milliarde Euro vorgesehen. 

Chancen und Risiken 

Aufgrund der aktuellen Aufkommensentwicklung bei der Gewerbesteuer 
sehen sowohl die Bundes- als auch die Landesregierung derzeit keinen 
Handlungsbedarf für kommunale Stützungsmaßnahmen. Ein Gewerbesteu-
erausgleich wie im Jahre 2020 ist für 2021 - Stand heute - nicht geplant. 

Das Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) wurde vom Gesetzgeber im 
Dezember 2020 verabschiedet und ist am 1. Januar 2021 in Kraft getre-
ten. Die Eckpunkte zum GFG 2022 wurden inzwischen von der Landesre-
gierung bekanntgegeben. Über die Gemeindefinanzierungsgesetze 2023-
2025 wird das Parlament in den kommenden Jahren entscheiden.  

Die Finanzausgleichsmasse der GFG 2021 und 2022 wurde seitens der 
Landesregierung aufgestockt. Die Aufstockung wird aber erneut durch 
Entnahmen aus dem kreditfinanzierten NRW-Rettungsschirm kompensiert.  
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Landeshauptstadt Düsseldorf 

Im Hinblick auf die gesamtstädtische Haushaltsentwicklung müssen auch 
die folgenden Chancen und Risiken weiter beobachtet werden: 

 Neben den belastenden finanziellen Auswirkungen durch die COVID-
19-Pandemie ereignete sich Mitte Juli 2021 eine Naturkatastrophe, 
deren monetäre Folgen noch nicht vollständig abschätzbar sind. Es 
gab umfangreiche Schäden an der Infrastruktur. Auch die Landes-
hauptstadt Düsseldorf war von dem Unwetter betroffen. Nur wenige 
Tage nach den Beschlüssen von Bundestag und Bundesrat für ein 
Aufbauhilfegesetz 2021 für die betroffenen Regionen der Starkre-
gen- und Hochwasserkatastrophe im Juli 2021 in Höhe von 30 Milli-
arden Euro können Betroffene in Nordrhein-Westfalen Förderanträge 
für den Wiederaufbau stellen. Für den Wiederaufbau stehen in Nord-
rhein-Westfalen Mittel in Höhe von rund 12,3 Milliarden Euro aus 
dem Aufbaufonds 2021 bereit und werden durch das Land NRW ab-
gewickelt. 

 Die Entwicklung bei den übrigen Steuern, insbesondere Gemeinde-
anteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer ist sinkend. Im Jahr 
2021 sind Ausfälle im hohen Maße zu verzeichnen. Bei dem Gemein-
deanteil an der Umsatzsteuer werden die Rückgänge durch die An-
passung des Finanzausgleichsgesetzes (FAG) im Rahmen des Geset-
zes zur erleichterten Umsetzung der Reform der Grundsteuer und 
Änderung weiterer steuerrechtlicher Vorschriften (Grundsteuerre-
form-Umsetzungsgesetz) nur teilweise kompensiert. 

 Nach Abschluss der Arbeiten der Projektgruppe zur Umsetzung der 
Nachhaltigkeitsziele (Ziele der Agenda 2030 für nachhaltige Entwick-
lung - SDG) in der Landeshauptstadt Düsseldorf werden die Ziele 
und Kennzahlen in die Produktbeschreibung des Haushalsplans suk-
zessive aufgenommen. Ziel ist ein Nachhaltigkeitshaushalt, der auf 
der Produktebene den Nachhaltigkeitszielen Budgets zuordnet. 

 Weitere Verschlechterungen bei den Personalaufwendungen im Fi-
nanzplanungszeitraum sind zu erwarten, insbesondere die Auswir-
kungen aus noch nicht konkretisierten Besoldungserhöhungen für 
die Beamtinnen und Beamten sowie daraus resultierende Verände-
rungen bei den Pensionsrückstellungen. 
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In der Vergangenheit haben Ausschüttungen der städtischen 
Töchter zu Verbesserungen der Haushalte geführt. Darüber hinaus 
konnten durch die städtische Holding insbesondere Liquiditätsbe-
darfe des städtischen Haushalts gedeckt werden. COVID-19-be-
dingt werden hohe Ausschüttungen an den Kernhaushalt wegfal-
len. Auch die Holding verliert durch ausbleibende Ausschüttungen 
des Flughafens sowie größere Defizite bei der Rheinbahn erheblich 
an Finanzkraft. Die Reserven der städtischen Holding gehen zu 
Ende. Die Finanzierung des notwendigen Investitionsvolumens, 
insbesondere in den Bereichen Bildung, Mobilität und Klimaschutz, 
erfolgt im Haushaltsjahr 2022 weiterhin unter Hinzunahme exter-
ner Investitionskredite. 

Im Rahmen der Entwurfsplanung zur Haushaltsplanaufstellung 
2022 wurde ein Verbesserungsvolumen in Höhe von rund 104 Mil-
lionen Euro berücksichtigt. Dieses konnte nur durch pauschale 
Aufwandsreduzierungen im gesamten städtischen Haushalt reali-
siert werden. Diese Anstrengungen sind erste Schritte, um mittel-
fristig bis 2025 wieder zu einem strukturell ausgeglichenen Haus-
halt zurückzukehren. Auf diesen ersten Schritt müssen weitere 
Haushaltsverbesserungen in den kommenden Jahren folgen. 

Die Investitionen sind deshalb konsequent auf ihre Notwendigkeit 
und ihren Standard zu überprüfen, um die Neuverschuldung für 
den Düsseldorfer Haushalt in einem tragbaren Rahmen zu halten. 

 

Meine Damen und Herren, 

liebe Kolleginnen und Kollegen, 

abschließend möchte ich all denjenigen danken, die dazu beigetragen ha-
ben, dass ich Ihnen heute diesen Haushaltsplanentwurf vorlegen kann.  

Mein besonderer Dank gilt dem Leiter der Kämmerei Herrn van Beeck mit 
seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und meinem Dezernatsbüro. 


